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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2018-007
öffentlich

13.09.2018
Annette Kutschera

Vorstellung  der Machbarkeitsstudie zum Bildungsstandort 
Grevesmühlen 2030, Beschluss über die umzusetzende Variante
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

27.09.2018 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
27.09.2018 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
27.09.2018 Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
01.10.2018 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtvertretung  Grevesmühlen beschließt, die Schulentwicklung bis 2030 in 
Grevesmühlen gemäß Variante ……. umzusetzen und in Teilschritten vorzubereiten. 
  
Sachverhalt: 

Die Stadt Grevesmühlen hat als Mittelzentrum und Schulträger von zwei Grund- und einer 
Regionalschule besondere Herausforderungen zu meistern. Dies beinhaltet 
Entscheidungsfindungen zum bedarfsgerechten Ausbau und Erneuerung bestehender 
Einrichtungen. Die zukünftigen Anforderungen ergeben sich insbesondere aus 
Fragestellungen der zu erwartenden Kinderzahlen, dem Inklusionsgedanken, der weiteren 
Differenzierung der Angebote sowie aus der erwünschten Vernetzung der einzelnen 
Einrichtungen. 

Die Stadtvertretung hat am 15.05.2017 beschlossen, die Entscheidungsfindungen zur 
Schulentwicklung 2030 durch Dritte eingehender untersuchen zu lassen. Daraufhin wurde 
eine freihändige Vergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb nach den Vorgaben der 
VOL(A) durchgeführt. Im Ergebnis des Vergabeverfahrens hat der Hauptausschuss am 
04.10.2017 beschlossen, die Bietergemeinschaft DKC Kommunalberatung GmbH / iwb 
Ingenieurgesellschaft mbH aus Düsseldorf mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum 
Bildungsstandort Grevesmühlen 2030 zu beauftragen.

Inhalt der Machbarkeitsstudie war die Überprüfung und fachliche Beurteilung der beiden 
Vorzugsvarianten II und IIIb auf Grundlage der  Erfassung und Analyse des Bestandes sowie 
der zu erwartenden Bedarfe.  Die Machbarkeitsstudie wird auf der Sitzung durch Vertreter 
der Bietergemeinschaft DKC Kommunalberatung GmbH / iwb Ingenieurgesellschaft mbH 
vorgestellt und erläutert.

Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus politischen Vertretern, Eltern- und Lehrervertretern sowie 
Vertretern der Diakonie und der stadteigenen KiTa hatte sich vorab in 2016 intensiv mit 
bestehenden Mängeln, Bedarfen und Zielstellungen auseinander gesetzt sowie bereits 
Varianten erarbeitet und sich auf die beiden o.g. Vorzugsvarianten geeinigt.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie waren alle Schulträger (Stadt, Diakonie) sowie Vertreter 
der Lehrerschaften der jeweiligen Schulen eingebunden. Hauptaufgabe war hierbei, das 
Raumprogramm vor dem Hintergrund des erforderlichen inklusiven Anspruches sowie 
bezogen auf die gemeinschaftliche Arbeitsweise aller Schulformen heraus zu erarbeiten. 
Hierbei wurden die Beteiligten auch von Frau Uhle von der Universität Rostock als fachliche 
Beraterin unterstützt.
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Im weiteren Vorgehen sollen  für die beschlossene Variante Finanzmittel aus dem 
Sonderprogramm für den Schulbau beantragt werden. Dazu ist bis zum 15.10.2018 ein 
Antrag im Rahmen der Förderung der integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung 
einzureichen. Grundlage für den Antrag werden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie für 
die entsprechende Variante sein. 

Im Rahmen des Ausschusses am 27.09.18 führt das beauftragte Büro die Ergebnisse der 
Machbarkeitsstudie eingehender aus.
  

Finanzielle Auswirkungen:

Die für die als Vorzugsvariante ausgewiesenen Baukosten sind als Investitionsvolumen in 
den kommenden Jahren einzustellen. Dem gegenüber stehen die zu erwartenden 
Fördermittel. Konkretere Aussagen, auch in Hinblick auf die Bewirtschaftung der Objekte 
sind erst nach Vorliegen konkreterer Bauplanungen möglich. 
  
:

 

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2018-002
öffentlich

05.09.2018
Holger Janke

EFRE Förderperiode 2014-2020 Integrierte Nachhaltige 
Stadtentwicklung, 3. Projektaufruf
Beschluss der Stadtvertretung zur Priorität von Einzelprojekten für 
die Antragstellung im Rahmen des 3. Projektaufrufs 2018 des 
Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

27.09.2018 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
27.09.2018 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
01.10.2018 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt folgende Priorität der Einzelmaßnahmen gemäß Liste in der 
Anlage. 

Sachverhalt: 
Mit Schreiben vom 01.08.2018 ist die Stadt Grevesmühlen vom Ministerium für Energie, 
Infrastruktur und Digitalisierung M-V aufgefordert worden, konkrete Projektanträge für den 3. 
EFRE-Projektaufruf im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020 – Integrierte Nachhaltige 
Stadtentwicklung zu stellen. 
Die Projektauswahl und deren Reihenfolge haben nach den Hinweisen des 
Wirtschaftsministeriums in „geeigneter“ Form transparent und öffentlich zu erfolgen. Daher 
erfolgen die Auswahl der Projekte und die Festlegung deren Reihenfolge durch die 
Stadtvertretung nach eingehender Beratung in Fach- und Hauptausschüssen nach jeweils 
öffentlicher Beratung. 
Bei der Auswahl der Einzelprojekte für den 3. Projektaufruf sind folgende Ziele zu verfolgen:

a) Verbesserung der Möglichkeiten zur Integration in Bildung, Arbeit und Gesellschaft
b) Verbesserung der dauerhaften Nutzung des Kulturerbes
c) Verbesserung der städtischen Umweltqualität

Weiterhin ergeben sich aus den Maßgaben des Projektaufrufs zudem einige zu beachtende 
Vorgaben:
Die Maßnahme muss hinreichend planerisch vorbereitet sein und beschrieben werden 
können. Insbesondere ist ein Vorentwurf und/oder eine Kostenschätzung gem. DIN 276 
erforderlich. Sie muss bis 2023 umgesetzt werden können und ein Mindestbauvolumen von 
100 T€ übersteigen. Die Förderung ist mit 75 % der förderfähigen Kosten benannt worden.   

Finanzielle Auswirkungen: 
Für die in der Anlage benannten Maßnahmen stehen die Haushaltsmittel nur teilweise zur 
Verfügung und müssen in der HH-Planung 2019 ff. berücksichtigt werden.   

Anlage/n:
- 2018-09-05 Prioritätenliste 3. Projektaufruf  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Anlage zum Beschluss ______________

3. Projektaufruf des Wirtschaftsministeriums für EFRE-Maßnahmen 2014 bis 2020;

PRIORITÄTENLISTE
Die Stadtvertretung beschließt die Antragstellung im Rahmen des 3. EFRE-Projektaufrufs
des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V für folgende
Einzelprojekte:
Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 01.08.2018 ist die Stadt Grevesmühlen vom Ministerium für Energie,
Infrastruktur und Digitalisierung M-V aufgefordert worden, konkrete Projektanträge für den 3.
EFRE-Projektaufruf im Rahmen der EFRE-Förderung 2014 - 2020 – Integrierte Nachhaltige
Stadtentwicklung zu stellen.
Die Projektauswahl und deren Reihenfolge haben nach den Hinweisen des
Wirtschaftsministeriums in „geeigneter“ Form transparent und öffentlich zu erfolgen. Daher
erfolgen die Auswahl der Projekte und die Festlegung deren Reihenfolge durch die
Stadtvertretung nach eingehender Beratung in Fach- und Hauptausschüssen nach jeweils
öffentlicher Beratung.
Bei der Auswahl der Einzelprojekte für den 3. Projektaufruf sind folgende Ziele zu verfolgen:

a) Verbesserung der Möglichkeiten zur Integration in Bildung, Arbeit und Gesellschaft
b) Verbesserung der dauerhaften Nutzung des Kulturerbes
c) Verbesserung der städtischen Umweltqualität

Weiterhin ergeben sich aus den Maßgaben des Projektaufrufs zudem einige zu beachtende
Vorgaben:
Die Maßnahme muss hinreichend planerisch vorbereitet sein und beschrieben werden
können. Insbesondere ist ein Vorentwurf und/oder eine Kostenschätzung gem. DIN 276
erforderlich. Sie muss bis 2023 umgesetzt werden können und ein Mindestbauvolumen von
100 T€ übersteigen. Die Förderung ist mit 75 % der förderfähigen Kosten benannt worden.

Die Verwaltung schlägt lediglich die drei nachfolgend aufgezählten Einzelprojekte für den
diesjährigen 3. Projektaufruf vor:

Prio-
Nr.

Bezeichnung der
Maßnahme

Kurzbeschreibung Geplante
Kosten in €

Pflicht-
aufgabe

Kat.

 „Schulcampus 2030“ Gemäß des Konzeptes der
Schulentwicklung 2030, basierend
auf die Machbarkeitsstudie der „DKC/
IWB“

        * Ja

Neugestaltung der
Wismarschen Straße
(Barrierefreiheit)

Die AG Wismarsche Straße hat
bereits mehrere Varianten diskutiert,
IB Möller und Rahmenplaner, Arch.
W. Bürger haben techn. Varianten
entworfen, die Verwaltung favorisiert
den Ausbau der Nordseite, die
Beteiligung der Träger öffentlicher
Belange ist 2018 erfolgt
(Kostenschätzung IB Möller 01/2017)

392.000 Nein

Verbindung
Vielbecker See -
Ploggensee

Verweis zum ISEK 14/15, Rang 6,
Seite 129 eine Vermessung wurde
bereits durchgeführt, ein Vorentwurf
des Ing.-Büros Heimo Wittenburg
liegt vor, Kostenschätzung der
Verwaltung

300.000 Nein

* Die Baukosten ergeben sich aus den Kostenschätzungen der Machbarkeitsstudie und sind zudem
abhängig von der Entscheidung der Stadtvertretung, welche Variante zur Umsetzung kommen soll.
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2018-003
öffentlich

06.09.2018
G. Matschke

Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 
BImSchG für die Errichtung einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ 
NORDEX N-133 in der Gemarkung Questin (Az StALU WM-53-4627-
5712.0.1.6.2V-74026)
hier: Ersuchen zum gemeindliches Einvernehmen gemäß §36 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

27.09.2018 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
27.09.2018 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
01.10.2018 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:  
Das gemeindliche Einvernehmen nach §§ 36, 35 BauGB zum Antrag der WIND- pojekt 
Ingenieur- und Projektentwicklungs mbH (AZ: StALU WM-53-4627-5712.0.1.6. 2V-74026), 
auf Errichtung und Betrieb von einer Windenergieanlage Typ NORDEX N-133 auf dem 
Flurstück 64/2 der Flur 2, Gemarkung Questin unter der Voraussetzung der 
Genehmigungsfähigkeit der Anlage wird von der Stadtvertretung Grevesmühlen erteilt/ nicht 
erteilt.
 
Sachverhalt:
Die WIND- pojekt Ingenieur- und Projektentwicklungs mbH plant auf dem Flurstück 64/2 der 
Flur 2, Gemarkung Questin die Errichtung und den Betrieb von einer Windenergieanlage 
(WEA) des Typs NORDEX N-133 mit einer Nabenhöhe von 110 m, einem Rotordurchmesser 
von 133,2 m, einer Gesamthöhe von somit 176,5 m und einer Nennleistung von 4,8 MW.
 
Im Rahmen des durchzuführenden Genehmigungsverfahrens nach § 4 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird die Stadt Grevesmühlen nunmehr von 
der zuständigen Genehmigungsbehörde, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg, um ihr gemeindliches Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit Schreiben vom 14.08.2018 ersucht.
 
Die Prüfung der Gemeinde umfasst hierbei ausschließlich das Planungsrecht nach §§ 31, 33 
bis 35 BauGB.
 
Die Windenergieanlage befindet sich auf einem 47.775m² großen Flurstück. Die 
Anlagenstandorte grenzen ca. 1,02 km südlich an den Ort Pieverstorf, ca. 1,56 km westlich 
an den Ort Bernstorf sowie in ca. 1,64 km an die Ortslage Questin. 
 
Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts M-V vom 15.11.2016 (Az.: 3L 144/11) wurde 
das RREP WM 2011 hinsichtlich der Flächenausweisungen für Windenergie für 
„gesamtnichtig“ erklärt.
 
Das hier in Rede stehende Gebiet ist dem Außenbereich zuzuordnen, da es weder innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles noch im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes belegen ist.
Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit der beantragten WEA richtet sich daher 
nach § 35 BauGB (Bauen im Außenbereich).
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Gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB sind Vorhaben, die der Erforschung, Entwicklung und 
Nutzung der Windenergie dienen, im Außenbereich privilegiert, wenn die Erschließung 
ausreichend gesichert ist und öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 
 
Für die Stadt Grevesmühlen besteht ein rechtswirksamer Flächennutzungsplan (FNP), der 
kein sonstiges Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung „Windenergieanlagen“ festlegt.

Die Stadt geht bei der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens davon aus, dass bei der 
Prüfung alle Beeinträchtigungen für das  unmittelbar angrenzende Naturschutzgebiet sowie 
für das FFH Gebiet „Stepenitz-, Radegast- und Maurinetal mit Zuflüssen“ im Sinne einer FFH 
Verträglichkeitsprüfung berücksichtigt werden.

Diesbezüglich möchte die Stadt Grevesmühlen folgende Hinweise geben:

Der Bereich „Stepenitz- Poischower Mühlenbach- Radegast- Maurine“ (DE-2233-401) 
ist als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen und unterliegt daher einem 
besonderen Schutzbedürfnis.
U. a. gehen wir von einer signifikanten Population von schützenswerten Rotmilanen 
aus, die im direkten Umfeld der WEA leben. Des Weiteren wurde ein Horst des 
Seeadlers sowie Brutplätze von Kranichen in der näheren Umgebung gesichtet. 
Zusätzlich liegt die zu errichtende WEA im Umfeld von bedeutenden 
Fledermausbeständen  (großer Abendsegler, Rauhhautfledermaus). Der Bereich 
„Stepenitz- Poischower Mühlenbach- Radegast- Maurine“ wird zusätzlich als 
Überfluggebiet von Kranichen und Seeadlern genutzt.

Dieses Vorkommen von schützenswerter Avifauna ist nach Auffassung der Stadt 
Grevesmühlen nicht hinreichend gutachterlich erfasst und dokumentiert. Eine 
Aktualisierung erscheint notwendig.

In diesem Rahmen gilt es ebenso zu berücksichtigen, dass der Mindestabstand zum 
Europäischen Vogelschutzgebiet „Stepenitz- Poischower Mühlenbach- Radegast- 
Maurine“ (DE-2233-401) nicht eingehalten wird. Nach den Abstandsempfehlungen für 
Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen 
ausgewählter Vogelarten (sog. „Helgoländer Papier“) beträgt der empfohlene Abstand 
zwischen den WEA und Europ. Vogelschutzgebieten mit WEA- sensiblen Arten im 
Schutzzweck die zehnfache Anlagenhöhe.

Die Prüfung weiterer öffentlicher Belange ist u.a. Gegenstand des Genehmigungsverfahrens 
und obliegt den zuständigen Behörden.

   

Finanzielle Auswirkungen:  keine 
Anlage/n: 
Antrag auf Errichtung- gemeindliches Einvernehmen
Beschreibung des Vorhabens
Begründung der Standortwahl
Lageplan Abstände zur Wohnbebauung  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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